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©  Verriegelungsanlage  für  eine  Abdeckung  (T)  ei- 
ner  Öffnung  an  einem  Fahrzeug  mit  einer  Sperre  an 
der  Abdeckung,  welche  in  Sperrlage  ein  unbeabsich- 
tigtes  Öffnen  der  Abdeckung  verhindert.  Durch  ein 
Riegelelement  (V)  kann  die  Sperre  in  der  Sperrlage 
verriegelt  oder  entriegelt  werden.  Ein  im  Fahrzeug 
anzubringendes  Steuergerät  (S)  liefert  abhängig  von 
einem  Steuersignal  (B)  an  das  Riegelelement  einen 
Riegelbefehl  (R)  zum  Verriegeln  oder  Entriegeln.  Ein 
tragbarer  Handsender  (H)  kann  Betätigungssignale 
(C)  abgeben.  Ein  im  Fahrzeug  anzubringenden  Emp- 
fänger  (E)  dient  zum  Empfang  der  Betätigungssigna- 
le  (C)  und  zur  Übermittlung  dieser  Betätigungssigna- 
le  als  Steuersignale  (B)  an  das  Steuergerät,  um  den 
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Riegelbefehl  auszulösen.  Ein  Sensor  (F)  stellt  den 
jeweils  bestehenden  Lagezustand  des  Riegelelemen- 
tes  fest  und  gibt  im  verriegelten  Lagezustand  der 
Sperre  ein  Verriegelungssignal  (Y)  an  das  Steuerge- 
rät  ab.  Das  Steuergerät  überprüft  nach  der  Übermitt- 
lung  des  Betätigungssignals,  ob  der  Sensor  das 
Verriegelungssignal  abgibt.  Das  Steuergerät  gibt  bei 
fehlendem  Verriegelungssignal  ein  Warnsignal  (H)  an 
ein  Bauelement  ab,  welche  am  Fahrzeug  bereits 
ohnehin  zu  anderen  Zwecken  angebracht  sind  und 
dessen  Betätigung  eine  stark  auffallende  Anzeige 
des  Warnsignales  auch  für  eine  solche  Person  dar- 
stellt,  welche  den  Handsender  von  der  Grenzreich- 
weite  des  Handsenders  aus  bedient. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Verbesserung  von 
Sicherheitseinrichtungen  bei  einem  Fahrzeug. 

Die  Erfindung  geht  von  der  speziellen,  im 
Oberbegriff  des  Patentanspruches  1  definierten 
Verriegelungsanlage  aus,  welche  für  sich  durch  die 
-  EP-A2-395  596 
bekannt  ist.  Bei  diesem  Stand  der  Technik  ist  ei- 
gentlich  eine  Anti-Diebstahleinrichtung  beschrie- 
ben,  bei  welcher  die  fernsteuerbare  Verriegelung 
nur  eine  der  Komponenten  der  Anti-Diebstahlein- 
richtung  ist.  Dort  enthält  sowohl  das  im  Kfz  ange- 
brachte  Steuergerät  als  auch  der  Handsender  je- 
weils  einen  eigenen  Speicher,  z.B.  einen  EEPROM. 
Wenn  der  Handsender  einen  Verriegelungsbefehl  - 
bzw.  einen  Befehl  zum  Aktivieren  der  Diebstahl- 
warnanlage  der  Einrichtung  -  aussendet  und  das 
Steuergerät  diesen  Verriegelungsbefehl  empfing 
und  dementsprechend  die  Verriegelung  steuerte, 
dann  speichert  der  Speicher  des  Steuergerätes  ein 
Quittungssignal  darüber,  daß  dies  geschah;  außer- 
dem  sendet  dann  das  Steuergerät  das  Quittungssi- 
gnal  zurück  zum  Handsender,  welcher  seinerseits 
in  seinem  eigenen  Speicher  das  empfangene  Quit- 
tungssignal  speichert.  Auf  diese  Weise  soll  der 
Besitzer  des  Handsenders  jederzeit  später  seiner 
Kfz-Versicherung  das  ordnungsgemäße  Verriegeln 
mittels  des  Speichers  im  Handsender  beweisen 
können,  falls  in  das  Kfz  eingebrochen  bzw.  das  Kfz 
gestohlen  wurde. 

Außerdem  gehören  zu  dieser  bekannten  Ein- 
richtung  insbesondere  gemäß  der  dortigen  Spalte 
3,  Zeilen  19  bis  28,  Spalte  4,  Zeilen  6  bis  13  und 
Spalte  5,  Zeilen  1  bis  11  verschiedene  Anzeige- 
möglichkeiten,  die  direkt  oder  indirekt  von  dem  am 
Fahrzeug  angebrachten  Steuergerät  gesteuert  sind. 
Es  handelt  sich  dabei  nicht  nur  um  die  Möglichkeit, 
die  Frontscheinwerfer  bzw.  die  Hupe  einzuschalten, 
wenn  die  Anti-Diebstahleinrichtung  erkennt,  daß  in 
das  Fahrzeug  eingebrochen  wird.  Es  handelt  sich 
zusätzlich  auch  um  Signallämpchen,  z.B.  um  LED- 
Signallämpchen,  am  Handsender,  um  mit  ihnen 
dem  Benutzer  des  Handsenders  anzuzeigen,  daß 
das  Steuergerät  wirklich  das  Quittungssignal  er- 
zeugte  bzw.  daß  das  Quittungssignal  nun  im  Spei- 
cher  der  Handsenders  gespeichert  ist  und  als  Be- 
weis  für  die  Kfz-Versicherung  dienen  kann.  Bei 
diesem  Stand  der  Technik  wird  nämlich  davon 
ausgegangen,  daß  die  Sperren  wirklich  verriegelt 
sind,  wenn  das  im  Kfz  angebrachte  Steuergerät 
ordnungsgemäß  den  Empfang  des  Verriegelungs- 
befehls  und  damit  die  Abgabe  des  Riegelbefehles 
an  das  Riegelelement  bestätigt,  indem  dann  das 
Quittungssignal  erzeugt  und  sogar  im  Handsender 
gespeichert  wird. 

Eine  genaue  Analyse  zeigte  aber,  daß  diese 
bekannte  Verriegelungsanlage  eigentlich  gar  nicht 
zuverlässig  seine  Aufgabe  erfüllt,  nämlich  zu  über- 
wachen,  ob  die  Sperren  wirklich  einwandfrei  verrie- 

gelt  wurden  :  Die  dort  beschriebene  Verriegelungs- 
anlage  hat  nämlich  den  Nachteil,  daß  sie  auch  das 
einwandfreie  Verriegeln  vortäuscht,  wenn  das  Steu- 
ergerät  zwar  den  Riegelbefehl  in  Richtung  zum 

5  Riegelelement  abgab,  aber  trotzdem  wegen  irgend- 
eines  Defektes  das  Riegelelement  nicht  mehr  die 
Sperre  verriegelte.  Z.B.  wird  dann  sogar  der  Versi- 
cherung  mittels  des  PROM  im  Handsender  schein- 
bar  nachgewiesen,  daß  das  Fahrzeug  verriegelt 

io  wurde,  obwohl  das  Riegelelement  z.B.  klemmte 
und  sich  gar  nicht  in  den  verriegelnden  Lagezu- 
stand  bewegte.  Diese  bekannte  Verriegelungsanla- 
ge  überwacht  also  in  Wahrheit  gar  nicht  vollauto- 
matisch,  ob  nach  dem  ordnungsgemäßen  Empfang 

75  des  Verriegelungsbefehls  die  betreffenden  Schlös- 
ser  wirklich  einwandfrei  verriegelt  wurde,  sondern 
nur,  ob  das  Steuergerät  den  Riegelbefehl  abgab 
und  das  Quittungssignal  aussandte.  Die  Erfindung 
überwacht  aber  vollautomatisch,  ob  die  betreffende 

20  Sperre  wirklich  einwandfrei  verriegelt  wurde. 
Ein  weiterer  Nachteil,  den  die  Erfindung  zu- 

sätzlich  vermeidet,  ist  aber  bei  dieser  bekannten 
Verriegelungsanlage  gegeben,  selbst  wenn  die 
Steuerung  des  Lagezustandes  seines  Riegelele- 

25  mentes  nicht  defekt  ist,  also  selbst  wenn  sein  Rie- 
gelelement  z.B.  nicht  klemmt  :  Zwar  mag  dann  die 
die  Verriegelung  fernsteuernde  Person  durch  ein  - 
z.B.  optisch  angezeigtes  -  Quittungssignal,  also  ins- 
besondere  durch  ein  speziell  dazu  angebrachtes 

30  Lämpchen  am  Handsender  oder  im  Kfz,  mehr  oder 
weniger  gut  erkennen  können,  daß  die  Verriege- 
lung  einwandfrei  erfolgte.  Eine  solche  Anzeige  er- 
fordert  aber  nicht  nur  den  Zusatzaufwand,  nämlich 
ein  solches  Lämpchen  anzubringen.  Zusätzlich  ist 

35  aber  ein  solches  Lämpchen  vergleichsweise  im  all- 
gemeinen  noch  recht  unauffällig,  so  daß  man  es  - 
vor  allem  auch  aus  einem  Gewöhnungseffekt  her- 
aus  -  übersehen  kann,  besonders  wenn  man  nach 
längerer  Zeit  bereits  zusehr  gewohnt  ist,  daß  daß 

40  Lämpchen  sowieso  bisher  nach  jeder  Betätigung 
des  Handsenders  leuchtete  bzw.  bisher  nach  jeder 
Betätigung  des  Handsenders  ohnehin  nie  leuchtete, 
so  daß  die  an  das  Betätigen  des  Handsenders 
gewohnte  Person  das  Lämpchen  mit  der  Zeit  gar 

45  nicht  mehr  beachtet.  Diese  Person  kann  also,  wie 
sich  leider  zeigte,  durch  Gewöhnung  nicht  beach- 
ten,  wenn  einmal  nach  der  von  dieser  Person  aus- 
gelösten  Fernsteuerung  die  übliche  optische  Anzei- 
ge  des  Quittungssignales  ausblieb  bzw.  die  bisher 

50  unübliche  optische  Anzeige  ungewohnterweise  nun 
doch  auftritt,  -  z.B.  weil  diese  Person  sich  aus- 
nahmsweise  schon  in  einem  zu  großen  Abstand 
vom  Fahrzeug  befindet,  so  daß  das  Betätigungssi- 
gnal  keine  Verriegelung  mehr  auslösen  konnte,  ob- 

55  wohl  an  sich  die  Verriegelungsanlage  nicht  defekt 
ist.  Diesen  Nachteil,  daß  die  betreffende  Person  bei 
Gewöhnung  das  Ausbleiben  des  Quittungssignales 
ungenügend  zu  beachten  kann,  vermeidet  also  die 
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Erfindung  ebenfalls. 
Die  Erfindung  läßt  es  aber  zu,  daß  zusätzlich 

die  sonstigen  Maßnahmen  gemäß  dieser  bekannten 
Schrift  getroffen  werden,  damit  die  erfindungsge- 
mäß  gestaltete  Verriegelungsanlage  zusätzlich  das 
bekannte  Quittungssignal  aussenden  und  auch  in 
einem  PROM  des  Handsenders  speichern  kann. 

Die  Erfindung  ist  nicht  auf  die  Überwachung 
von  ferngesteuerten  Verriegelungen  bestimmter 
Schloßtypen  beschränkt.  Daher  wird  hier  im  folgen- 
den  weiterhin  i.allg.  von  "Sperren"  statt  von 
"Schlössern"  gesprochen,  weil  die  Erfindung  belie- 
bige  verriegelbare  Sperren  betrifft,  also  z.B.  auch 
solche,  welche  stets  ohne  jeglichem  mechanischen 
Schlüssel  betätigt  werden,  also  z.B.  ausschließlich 
durch  Fernsteuerung  verriegelbare  Schieber  bzw. 
Verschlußorgane.  Wesentlich  ist  nur,  daß  die  be- 
treffende  Sperre  in  ihrer  Sperrlage  jeweils  ein  un- 
beabsichtigtes  Öffnen  der  betreffenden  absperrba- 
ren  Abdeckung  verhindert,  z.B.  bei  Wind,  und  daß 
diese  Sperre  zum  Schutz  gegen  unbefugtes  und  / 
oder  unbeabsichtigtes  Öffnen  zusätzlich  verriegelt 
werden  kann. 

Durch  die 
-  DE-AI-37  40  770 
ist  eine  andere,  durch  einen  Handsender  fernge- 
steuerte  Verriegelungsanlage  für  die  Türen  eines 
Kfz  vorbekannt,  bei  welcher  der  Handsender  auto- 
matisch  feststellt,  ob  sich  der  Handsender  -  bzw. 
ob  sich  die  den  Handsender  besitzende  Person  - 
innerhalb  oder  schon  außerhalb  einer  gewissen  Ma- 
ximaldistanz  vom  Kfz  befindet.  Sobald  der  Hand- 
sender  erkennt,  daß  er  sich  schon  außerhalb  einer 
Maximaldistanz  befindet,  obwohl  über  der  Hand- 
sender  noch  nicht  die  Schlösser  verriegelt  wurden, 
dann  schaltet  der  Handsender  einen  Schwingme- 
chanismus  mit  einer  mechanischen  Unwucht  ein. 
Das  Vibrieren  des  Handsenders  soll  den  Besitzer 
des  Handsenders  an  das  Unterlassen  des  Verrie- 
geins  erinnern.  In  dieser  Schrift  sind  übrigens  keine 
Details  über  die  Elektronik  im  Kfz  angegeben,  ins- 
besondere  nicht  über  ein  im  Kfz  angebrachtes 
Steuergerät  der  dortigen  Verriegelungsanlage,  erst 
recht  nichts  über  dortige  Sensoren.  Das  Kfz  soll 
aber  anscheinend  einen  eigenen  Sender  enthalten, 
wobei  der  Handsender  aus  der  Senderfeldstärke 
automatisch  seine  jeweilige  Distanz  zum  Kfz  erken- 
nen  kann.  Ein  Nachteil  der  dort  beschriebenen  Ver- 
riegelungsanlage  ist  jedenfalls,  daß  zwar  die  die 
Verriegelung  fernsteuernde  Person  durch  ein  Vi- 
brieren,  also  durch  ein  Warnsignal,  erkennen  kann, 
daß  der  Handsender  noch  nicht  ordnungsgemäß 
zum  Verriegeln  des  Kfz  betätigt  wurde.  Es  sind 
aber  nicht  die  entsprechenden  Details  über  die 
Elektronik  im  Kfz  offenbart,  welche  fähig  wäre  voll- 
automatisch  zu  überwachen,  ob  trotz  Empfang  des 
Verriegelungsbefehls  die  betreffenden  Sperren 
wirklich  einwandfrei  verriegelt  wurden. 

Ein  Verschließsystem,  welches  der  im  Oberbe- 
griff  des  Patentanspruches  1  definierten  Verriege- 
lungsanlage  in  mancher  Hinsicht  ähnlich  ist,  ist 
durch  die 

5  -  DE-AI-34  47  046 
vorbekannt.  Zwar  ist  dort  kein  Handsender  zur 
Fernsteuerung  der  Systemes  vorgesehen;  dieses 
System  wird  nur  über  einen  mechanisch  wirkenden 
Schlüssel  gesteuert.  Dort  ist  an  jeder  Abdeckung, 

io  wie  es  auch  zur  Steuerung  der  Innenbeleuchtung 
allgemein  üblich  ist,  ein  Sensor,  nämlich  ein  Tür- 
kontakt  angebracht,  um  festzustellen,  ob  die  betref- 
fende  Abdeckung  entweder  noch  offen  bzw.  nur 
angelehnt  ist,  oder  ob  sie  voll  geschlossen  wurde. 

15  Die  Aufgabe  dieses  bekannten  Systemes  ist  also 
nur,  daß  mittels  seines  Sensors  erkennbar  sein  soll, 
ob  wirklich  die  betreffenden  Abdeckungen  schon 
zu  oder  noch  offen  sind,  unabhängig  vom  Zustand 
seiner  Sperren  und  vor  allem  unabhängig  vom  Zu- 

20  stand  von  deren  Verriegelungen. 
Die  Erfindung  wurde  zwar  zunächst  für  die 

ferngesteuerte  Verriegelungsanlage  eines  Pkw  ent- 
wickelt,  welche  automatisch  das  Verriegeln  der 
Sperren  überwacht,  also  der  Schlösser  oder  der 

25  sonstigen  schloßähnlichen  Verschlußorgane  der 
Abdeckungen  von  Öffnungen.  Die  Erfindung  sollte 
nämlich  vor  allem  das  Verriegeln  der  Sperren  der 
Pkw-Türen  und  des  Kofferraumdeckels  überwa- 
chen.  Es  zeigte  sich  aber  schließlich,  daß  die  Erfin- 

30  dung  nicht  nur  für  die  Verriegelungsanlage  von  Kfz 
schlechthin,  sondern  auch  für  die  Verriegelungsan- 
lage  anderer  Fahrzeuge  geeignet  ist,  z.B.  für  die 
vollautomatische  Überwachung  der  Verriegelung 
der  Sperren  an  den  Abdeckungen  des  Gepäckrau- 

35  mes  eines  Flugzeuges  oder  eines  Güterwagens 
oder  eines  Schiffsraumes. 

Die  Aufgabe  der  Erfindung  betrifft  also  nicht  in 
erster  Linie  die  Überwachung,  ob  die  betreffenden 
Abdeckungen  wirklich  geschlossen  wurden.  Die  Er- 

40  findung  betrifft  eigentlich  auch  nicht  in  erster  Linie 
die  Überwachung,  ob  die  Organe,  welche  die  vor 
unerlaubtem  Betätigen  der  Sperren  schützenden 
Verriegelungen  der  Sperren  auslösen,  zuverlässig 
gesteuert  wurden.  Die  Erfindung  betrifft  nämlich  in 

45  erster  Linie  die  Überwachung,  ob  die  betreffenden 
Riegelelemente  solcher  Sperren  wirklich  zuverläs- 
sig  die  Sperre  verriegeln  und  in  erster  Linie  die 
sehr  auffällige,  selbst  Gewöhnungen  überwindende 
Anzeigen,  falls  die  mit  dem  Handsender  veranlaßte 

50  Verriegelung  nicht  einwandfrei  erfolgte,  und  zwar 
unter  Vermeidung  von  aufwendigem  zusätzlichen 
konstruktiven  Aufwand  am  Fahrzeug.  Die  Erfindung 
läßt  es  aber  zu,  daß  zusätzlich  jene  anderen,  in 
den  genannten  bekannten  Schriften  beschriebenen 

55  Überwachungen  durchgeführt  werden. 
In  den  Sperren  einer  Verriegelungsanlage  Sen- 

soren  anzubringen,  welche  durch  elektrische,  von 
dem  zugehörenden  Riegelelement  bewegbare  Kon- 

3 
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takte  gebildet  sind,  um  den  wirklichen  Lagezustand 
des  Riegelelementes  zu  erkennen,  ist  für  sich  be- 
reits  Stand  der  Technik. 

Die  Aufgabe  der  Erfindung, 
-  mit  besonders  geringem  Zusatzaufwand  der 

die  Verriegelung  fernsteuernden  Person  eine 
deutlich  wahrnehmbare  warnende  Anzeige  zu 
bieten,  wenn  die  betreffende  Sperre  bzw.  die 
betreffenden  Sperren  trotz  einer  entsprechen- 
den  Betätigung  des  Handsenders  nicht  richtig 
verriegelt  wurde, 

wird  durch  die  im  Patentanspruch  1  definierten 
Maßnahmen  gelöst.  Sollte  also  die  Fernsteuerung 
wirkungslos  geblieben  sein,  z.B.  weil  der  Verriege- 
lungsmechanismus  klemmte  oder  aus  sonstigen 
Gründen  defekt  ist,  dann  informiert  die  Erfindung 
den  Benutzer  durch  das  Warnsignal.  Danach  kann 
dieser  Benutzer  z.B.  die  Möglichkeit  ausnutzen, 
sein  Fahrzeug  auf  andere  Weise  vollständig  zu 
verriegeln,  z.B.  indem  diese  Person  den  Handsen- 
der  nochmals  in  viel  größerer  Nähe  zum  Fahrzeug 
bedient  und  /  oder  indem  diese  Person  mit  ande- 
ren  Mitteln,  z.B.  mit  einem  mechanischen  Schlüs- 
sel,  versucht,  die  betreffenden  Sperren  vollständig 
bzw.  einwandfrei  zu  verriegeln. 

Die  Erfindung  überwacht  also  nach  dem  Ver- 
lassen  des  Fahrzeuges  -  bzw.  nach  dem  Verlassen 
des  betreffenden  Raumes  des  Fahrzeuges  -  auto- 
matisch  mittels  des  Sensors  oder  mittels  mehrerer 
solcher  Sensoren,  ob  nach  dem  ferngesteuerten 
Verriegeln  wirklich  die  betreffende  Sperre  bzw.  die 
betreffenden  Sperren  verriegelt  wurden.  Dieser 
Sensor  kann  z.B.  durch  einen  Kontakt  gebildet  wer- 
den,  welcher  durch  das  Verriegelungselement  sel- 
ber  betätigt  wird,  sobald  die  Sperre  einwandfrei 
verriegelt  wird.  Dieser  Sensor  kann  aber  auch  z.B. 
ein  piezoelektrisches  Element  sein,  welches,  vom 
Verriegelungselement  entsprechend  dessen  Lage 
gesteuert,  ein  Signal  erzeugt,  sobald  die  Sperre 
einwandfrei  verriegelt  ist.  Das  Steuergerät  gibt  mit 
Hilfe  solcher  Sensoren  z.B.  ein  unübersehbares 
optisches  und  /  oder  ein  akustisches,  für  die  betref- 
fende  Person  also  sehr  auffälliges  Mißerfolgssignal 
ab,  wenn  das  Schloß  bzw.  die  Sperre  nicht  ein- 
wandfrei  verriegelt  wurde. 

Die  in  den  Unteransprüchen  definierten  Gegen- 
stände  gestatten,  zusätzliche  Vorteile  zu  erreichen. 
U.a.  gestatten  nämlich  die  zusätzlichen  Maßnah- 
men  gemäß  dem  Patentanspruch 

2,  die  Batterie  des  Fahrzeuges  durch 
Sparen  von  Strom  zu  entlasten, 

3,  unnötige  vorübergehende  Fehlalar- 
me  durch  zu  frühe  Abgabe  des 
Warnsignales  zu  vermeiden,  wenn 
der  Verriegelmechanismus  im  Re- 
gelfall  -  oder  zumindest  gelegent- 
lich  -  eine  gewisse  Dauer  benötigt, 
bis  er  einwandfrei  verriegelte, 

4,  besonders  wenig  Zusatzaufwand 
zur  Realisierung  der  Erfindung  zu 
benötigen, 

5,  sicherzustellen,  daß  die  dann  be- 
5  sonders  nötige  Diebstahlwarnanlage 

eingeschaltet  wurde,  z.B. 
°  wenn  der  Besitzer  des  Hand- 

senders  völlig  vergaß,  das 
einwandfrei  erzeugte  Warnsi- 

io  gnal  auch  ausreichend  zu  be- 
achten,  oder 

°  wenn  der  Verriegelmechanis- 
mus  trotz  des  einwandfreien 
Empfanges  des  Verriege- 

15  lungsbefehles  defekt  ist  und 
der  Besitzer  der  Handsenders 
im  Moment  verhindert  ist, 
durch  andere  Mittel,  z.B.  mit 
einem  mechanischen  Schlüs- 

20  sei,  nachträglich  ordnungsge- 
mäß  die  betreffende  Sperre 
zu  verriegeln, 

6  und  7,  auf  besonders  auffällige  Weise  mit 
besonders  wenig  Aufwand  des  Be- 

25  sitzer  des  Handsenders  auf  die 
nicht  ordnungsgemäße  Verriegelung 
aufmerksam  machen  zu  können, 

8,  den  Benutzer  des  Fahrzeuges 
rechtzeitig  vor  dem  nächsten  fern- 

30  gesteuerten  Verriegeln  auf  Defekte 
der  Verriegelungsanlage  aufmerk- 
sam  machen  zu  können, 

9,  auf  besonders  einfache  Weise  den 
Selbsttest  -  z.B.  beim  Öffnen  der 

35  Abdeckung,  beim  Starten  des  Fahr- 
zeugmotors  und  /  oder  während  der 
Fahrt  -  durchführen  zu  können,  so- 
wie 

10,  den  Selbsttest  automatisch  beim  - 
40  z.B.  ferngesteuerten  -  Entriegeln 

durchführen  zu  können. 
Die  Erfindung  und  Weiterbildungen  derselben 

werden  anhand  der  in  den  beiden  Figuren  gezeig- 
ten  Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  weiter  er- 

45  läutert,  welche  der  Übersichtlichkeit  wegen  jeweils 
möglichst  einfach  dargestellt  wurden.  Dabei  zeigt 
die  Figur 

1  ein  Beispiel  für  die  Bestandteile  einer  er- 
findungsgemäßen  Verriegelungsanlage  zu- 

50  sammen  mit  deren  Signalweiterleitungen, 
und 

2  ein  Kfz,  in  welchem  die  in  der  Figur  1 
gezeigte  Verriegelungsanlage  eingebaut 
sein  kann. 

55  Die  in  der  Figur  1  gezeigte  Verriegelungsanla- 
ge  dient  zur  Überwachung  der  ferngesteuerten  Ver- 
riegelung  der  Schlösser  bzw.  Sperren  in  den  in  der 
Figur  2  gezeigten  Kfz-Türen  T,  evtl.  auch  in  dessen 

4 
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Kofferraumdeckel.  Bei  diesen  Türen  T  und  beim 
Kofferraumdeckel  handelt  es  sich  also  um  Abdek- 
kungen  von  Öffnungen  am  Fahrzeug. 

Die  betreffende  Sperre  enthält  -  oder  die  be- 
treffenden  Sperren  enthalten  -  also  jeweils  minde- 
stens  ein  Riegelelement  V,  welches  jeweils  ein 
unbefugtes  Öffnen  der  betreffenden  Sperre  der  Ab- 
deckung  T  verhindern,  zumindest  aber  erschweren 
soll. 

Die  Verriegelung  der  betreffende  Sperre  wird 
durch  einen  tragbaren  Handsender  H  ausgelöst, 
welcher  Betätigungssignale  C  abgeben  kann,  näm- 
lich  z.B.  Ultraschall-,  Infrarot-  oder  Funksignale  C. 
Der  Sperre  ist  zu  deren  Verriegelung  ein  bewegba- 
res  Riegelelement  zugeordnet,  vgl.  V,  welches  die 
Sperre  wahlweise  verriegeln  und  entriegeln  kann. 

Zusätzlich  können  Maßnahmen  getroffen  sein, 
damit  die  betreffende  Sperre  erst  dann  endgültig 
verriegelt  wird,  wenn  die  betreffende  Abdeckung, 
vgl.  T,  geschlossen  und  deren  Sperre  bereits  in 
ihrer  Sperrlage  ist.  Es  kann  sich  bei  der  Erfindung 
auch  um  Abdeckungen  T  handeln,  bei  denen  die 
zugehörende  Sperre  im  Prinzip  auch  schon  dann 
verriegelt  werden  kann,  wenn  die  betreffende  Ab- 
deckung  T  noch  offen  ist;  dann  ist  i.allg.  die  betref- 
fende  Abdeckung  auch  noch  nach  der  Verriegelung 
ihrer  Sperre  schließbar,  wonach  diese  Sperre  we- 
gen  ihrer  Vorab-Verriegelung  -  z.B.  trotz  Betätigung 
eines  Türgriffes  o.dgl.  -  nicht  mehr  ohne  weiteres 
zu  öffnen  ist. 

Die  Verriegelungsanlage  weist  außerdem  ein 
elektronisches  Steuergerät  S  zur  Fernsteuerung 
der  Verriegelung  auf,  -  evtl.  zusätzlich  zur  Fern- 
steuerung  der  Sperren  selbst,  und  evtl.  zusätzlich 
zur  Steuerung  von  Hilfsmotoren  zum  Bewegen  der 
Abdeckungen  T.  Dieses  Steuergerät  S  kann  vor 
allem  auch  in  für  sich  bekannter  Weise  zum  Über- 
prüfen  von  Codes  dienen,  wenn  die  vom  Handsen- 
der  H  ausgesendeten  Betätigungssignale  einen  für 
das  betreffende  Kfz  zugelassenen  Code  aufweisen 
sollen.  Dieses  Steuergerät  kann  zwar  auch  aus- 
schließlich  aus  diskreten  Bauelementen  aufgebaut 
sein,  jedoch  auch  z.B.  durch  einen  Prozessor  mit 
entsprechender  Software  gebildet  werden. 

Die  Verriegelungsanlage  weist  ferner  einen 
Empfänger  E  zum  Empfang  der  Betätigungssignale 
C  auf,  vgl.  die  Figuren  1  und  2.  Der  Empfänger  E 
besteht  z.B.  aus  einer  Fotodiode,  wenn  der  Hand- 
sender  H,  vgl.  die  Figuren  1  und  2,  optische  Betäti- 
gungssignale  C  aussendet.  Der  Empfänger  E  kann 
aber  auch  zum  Empfang  akustischer  Betätigungssi- 
gnale  C  oder  durch  Funk  z.B.  im  MHz-Bereich  oder 
im  GHz-Bereich  übertragener  Betätigungssignale  C 
ausgestattet  sein. 

Diese  beiden  Bestandteile  S  und  E  der  Verrie- 
gelungsanlage  können  im  Prinzip  irgendwo  im  Kfz, 
z.B.  auch  in  deren  Türe  T  bzw.  Abdeckung  T 
angebracht  sein,  vgl.  die  Figur  2. 

Sobald  das  Steuergerät  S  über  den  Empfänger 
E,  ausgelöst  durch  ein  entsprechendes  Betäti- 
gungssignal  C,  das  entsprechende  Steuersignal  B 
empfängt,  sendet  das  Steuergerät  S  ein  entspre- 

5  chendes  Schaltsignal  R  als  Riegelbefehl  R  an  das 
Steuerelement  A,  welches  hier  beispielhaft  eine 
magnetisch  das  Riegelelement  V  bewegende  Spule 
A  ist.  Je  nach  der  Lage  L  des  Riegelelementes  V 
ist  die  betreffende  Sperre  verriegelt  oder  entriegelt. 

io  Die  gezeigte  Verriegelungsanlage  weist  außer- 
dem  den  Sensor  F  auf,  welcher  den  jeweiligen 
Lagezustand  L  des  Riegelelementes  V  feststellt. 
Dieser  Sensor  F  kann  dazu  z.B.  unmittelbar  das 
Riegelelement  V  abfühlen.  Dieser  Sensor  F  kann 

15  aber  auch  indirekt  den  Lagezustand  L  des  Riegel- 
elementes  V  feststellen,  z.B.  indem  er  die  Lage 
eines  Fortsatzes  des  Riegelelementes  V  abfühlt, 
oder  indem  er  die  Lage  bzw.  den  korrelierenden 
Zustand  von  das  Riegelelement  V  antreibenden 

20  Teilen  oder  von  durch  das  Riegelelement  V  ange- 
triebenen  Teilen  feststellt. 

Dieser  Sensor  F  sendet  sein  dem  jeweiligen 
Lagezustand  L  entsprechendes  Verriegelungssignal 
Y  an  das  Steuergerät  S,  so  daß  das  Steuergerät  S 

25  anhand  des  Verriegelungssignales  Y  den  jeweiligen 
Lagezustand  des  Riegelelementes  V  erkennt.  Mit- 
tels  dieses  Verriegelungssignales  Y  kann  also  das 
Steuergerät  S  automatisch  überwachen,  ob  nach 
dem  Verlassen  des  Fahrzeuges  die  Sperre  der 

30  Abdeckung  T  zusätzlich  einwandfrei  verriegelt  wur- 
de  oder  nicht,  also  auch  ob  der  betreffende  Innen- 
raum  des  Kfz  gegen  unerlaubtes  Betätigen  der 
Sperre  geschützt  wurde  oder  nicht. 

Das  Steuergerät  S  gibt  bei  fehlendem  Verrie- 
35  gelungssignal  Y  ein  Warnsignal  W  an  ein  oder 

mehrere  Bauelemente  -  z.B.  an  die  Frontscheinwer- 
fer  und  die  Hupe  -  ab,  welche  am  Fahrzeug  bereits 
ohnehin  zu  anderen  Zwecken  angebracht  sind  und 
deren  Betätigung  eine  stark  auffallende  Anzeige 

40  des  Warnsignales  W  auch  für  eine  solche  Person 
darstellt,  welche  den  Handsender  H  von  der  Grenz- 
reichweite  des  Handsenders  H  aus  bedient.  Dazu 
kann  am  Ausgang  des  Steuergerätes  S  zusätzlich 
ein  Leistungsverstärker  Z  eingefügt  sein,  welcher 

45  das  Warnsignal  W  mit  einer  hohen  elektrischen 
Leistung  weiterleitet. 

Das  gezeigte  Beispiel  der  Erfindung  enthält 
dazu  im  Steuergerät  S  symbolisch  ein  UND-Gatter 
G,  nämlich  eine  Einrichtung,  welche  überwacht,  ob 

50  zwei  Bedingungen  erfüllt  sind  : 
1.  ob  der  Riegelbefehl  R  auftrat,  welcher  vom 
Handsender  H  mittels  des  Betätigungssignales 
C  ausgelöst  wurde,  und 
2.  ob  zusätzlich  jenes  Verriegelungssignal  Y  auf- 

55  trat,  welches  dem  verriegelten  Zustand  des 
Sperre  entspricht. 

Das  gezeigte  Gatter  G  ist  deswegen  eher  als  Sym- 
bol  dieser  Einrichtung  aufzufassen,  weil  das  Verrie- 

5 
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gelungssignal  Y  evtl.  eine  Verzögerung  gegenüber 
dem  Riegelbefehl  R  aufweisen  kann,  so  daß  zu- 
sätzlich  z.B.  ein  Verzögerungsglied,  also  z.B.  ein 
monostabiles  Flip-Flop,  in  dieser  Einrichtung,  vgl. 
G,  angebracht  sein  kann,  z.B.  um  dem  betreffen- 
den  Gatter  G  den  Riegelbefehl  R  mit  einer  genü- 
genden  Verzögerung  gegenüber  dem  Verriege- 
lungssignal  Y  zuzuleiten.  Statt  eines  solches  Verzö- 
gerungsgliedes,  ja  sogar  statt  eines  solchen  Gat- 
ters  G,  kann  dieselbe  UND-Funktion  digital  mittels 
eines  Prozessors  und  einer  entsprechenden  Soft- 
ware  erreicht  werden,  -  und  zwar  besonders  leicht, 
wenn  das  Steuergerät  S  selbst  zumindest  weitge- 
hend  durch  einen  Prozessor  gebildet  wird. 

Um  der  die  Verriegelung  fernsteuernden  Per- 
son  eine  auffallend  wahrnehmbare  warnende  Rück- 
meldung  zu  bieten,  wenn  die  betreffende  Sperre 
bzw.  die  betreffenden  Sperren  des  Kfz  trotz  einer 
entsprechenden  Betätigung  des  Handsenders  H 
nicht  richtig  verriegelt  wurden,  gibt  das  erfindungs- 
gemäße  Steuergerät  S  bei  fehlendem  Verriege- 
lungssignal  Y  also  das  Warnsignal  W  ab.  Dieses 
Warnsignal  kann  einen  Signalgeber  betätigen,  z.B. 
die  Hupe  des  Kfz,  und  /  oder  z.B.  die  Warnblinkan- 
lage  des  Kfz,  und  /  oder  ein  anderes  schwer  über- 
sehbares  bzw.  schwer  überhörbares  Signalerzeu- 
gerorgan,  um  ein  unübersehbares  Mißerfolgssignal 
an  die  betreffende  Person  abzugeben. 

Der  Sensor  F  dient  also  zur  Feststellung,  ob 
sich  nach  dem  Aussenden  des  Betätigungssignales 
C  die  betreffende  Sperre  wirklich  im  verriegelten 
Zustand  befindet,  indem  dieser  Sensor  F  ein  ent- 
sprechendes  Verriegelungssignal  Y  an  das  Steuer- 
gerät  S  abgibt.  Dieses  Verriegelungssignal  Y  dient 
damit  als  Quittung  für  ein  erfolgreiches  Verriegeln 
der  Sperren. 

Bleibt  dieses  Verriegelungssignal  Y  aus,  ob- 
wohl  das  Steuergerät  S,  veranlaßt  von  dem  Emp- 
fänger  E,  das  Riegelelement  mittels  des  Steuerele- 
mentes  A  steuerte,  so  gibt  das  Steuergerät  S  ein 
Warnsignal  W  ab,  welches  seinerseits  ein  schwer 
übersehbaren  Signalerzeugerorgan  betätigt,  um 
jene  Person  mit  einem  Mißerfolgssignal  zu  warnen. 

Sollte  also  die  Fernsteuerung  wirkungslos  ge- 
blieben  sein,  z.B.  weil  der  Verriegelungsmechanis- 
mus  klemmte  oder  aus  sonstigen  Gründen  defekt 
ist,  dann  informiert  die  Erfindung  den  Benutzer 
mittels  des  Warnsignales  W.  Danach  kann  dieser 
Benutzer  z.B.  die  Möglichkeit  ausnutzen,  sein  Fahr- 
zeug  mit  anderen  Mitteln,  z.B.  mit  einem  mechani- 
schen  Schlüssel,  vollständig  zu  verriegeln.  Das 
Warnsignal  W  bzw.  das  davon  ausgelöste  Mißer- 
folgssignal  kann  jene  Person  auch  veranlassen,  er- 
neut  die  ferngesteuerte  Verriegelung  zu  versuchen, 
z.B.  indem  er  näher  an  das  Kfz  herangeht  und 
dann  erneut  ein  Betätigungssignal  C  aussendet. 

Die  Erfindung  vermeidet  also  den  oben  be- 
schriebenen  Nachteil  anderer  Verriegelungsanla- 

gen,  daß  Diebe  leicht  in  das  Kfz  eindringen  kön- 
nen,  falls  die  betreffende  Person  durch  Gewöhnung 
versehentlich  einmal  nicht  beachtete,  daß  nach  der 
Fernsteuerung  der  Verriegelung  ein  positiv  die  er- 

5  folgreiche  Verriegelung  anzeigendes  Quittungssi- 
gnal  ausblieb.  Die  Erfindung  läßt  es  aber  zu,  daß 
zusätzlich  Maßnahmen  -  z.B.  gemäß  der  genannten 
bekannten  Schriften  -  getroffen  werden,  damit  die 
erfindungsgemäß  gestaltete  Verriegelungsanlage 

io  zusätzlich  jenes  Quittungssignal  aussenden  kann. 
Um  die  Batterie  des  Kfz  zu  entlasten  bzw.  um 

Strom  zu  sparen,  kann  das  Verriegelungssignal  Y 
ein  nur  bei  Beginn  der  Verriegelung  auftretendes 
kurzes  Signal  Y  sein,  statt  ein  Dauersignal  Y  wäh- 

15  rend  der  gesamten  Dauer  der  Verriegelung  zu  sein. 
Bei  manchen  Verriegelungsanlagen  entsteht 

aufgrund  der  Trägheit  der  Mechanik  bzw.  Pneuma- 
tik  des  Riegelelements  A  eine  sogar  besonders 
große  Zeitverzögerung  zwischen  der  Ansteuerung 

20  des  Riegelelements  V  mittels  der  Einheit  A  einer- 
seits  und  dem  mechanischen  Einrasten  der  Sperre 
und  somit  dem  Auftreten  des  vom  Sensor  F  abge- 
gebenen  Verriegelungssignals  Y  andererseits.  Es 
ist  daher  sinnvoll,  daß  das  Steuergerät  S  das 

25  Warnsignal  W  erst  dann  abgibt,  wenn  der  Sensor  F 
das  Verriegelungssignal  Y  nicht  innerhalb  einer  be- 
stimmten  Zeitspanne  nach  Betätigung  des  Hand- 
senders  H  abgegeben  hat.  Um  also  unnötige  Fehl- 
alarme  durch  zu  frühe  Abgabe  des  Warnsignales 

30  W  bzw.  des  Mißerfolgssignales  zu  vermeiden,  falls 
der  Verriegelmechanismus  im  Regelfall  -  oder  zu- 
mindest  gelegentlich  -  eine  gewisse  Dauer  benö- 
tigt,  bis  er  einwandfrei  verriegelte,  kann  das  Steuer- 
gerät  S  das  Warnsignal  W  verzögert  abgeben.  Das 

35  Steuergerät  S  kann  also  z.B.  das  Warnsignal  W 
abgeben,  wenn  der  Sensor  F  innerhalb  von  z.B.  1 
Sekunde  nach  dem  Betätigen  des  Handsenders  H 
kein  Verriegelungssignal  Y  abgab.  Die  Verzögerung 
kann  also  z.B.  durch  das  oben  angegebene  mono- 

40  stabile  Flip-Flop  erreicht  werden,  -  bzw.  auch  durch 
ein  andersartiges,  auch  anders  geschaltetes  Verzö- 
gerungsglied,  nämlich  z.B.  auch  durch  eine  ent- 
sprechend  gestaltete  Software  eines  im  Steuerge- 
rät  S  angebrachten  Prozessors. 

45  Um  mit  besonders  wenig  Zusatzaufwand  die 
Erfindung  zu  realisieren,  kann  das  Warnsignal  W 
einen  im  Fahrzeug  vorhandenen  optischen  und  / 
oder  akustischen  Signalgeber  betätigen.  Im  Prinzip 
kann  hierzu  dieser  Signalgeber  auch  ein  bereits  für 

50  andere  Zwecke  im  Fahrzeug  vorhandener  optischer 
oder  akustischer  Signalgeber  sein,  also  z.B.  eine 
Steuereinheit  für  die  Fernlichter,  Blinker,  Hupe  oder 
der  Signalgeber  einer  Diebstahlwarnanlage  sein. 
Falls  das  Warnsignal  W  die  Warnblinkleuchten  und 

55  /  oder  die  Fahrzeughupe  einschaltet,  kann  man 
hierbei  auf  besonders  einfache,  auffällige  Weise 
den  Besitzer  des  Handsenders  auf  die  nicht  ord- 
nungsgemäße  Verriegelung  aufmerksam  machen. 

6 
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Um  sicherzustellen,  daß  die  dann  besonders 
nötige  Diebstahlwarnanlage  eingeschaltet  wurde, 
z.B. 

°  falls  der  Besitzer  des  Handsenders  völlig  ver- 
gaß,  das  einwandfrei  erzeugte  Warnsignal  W 
auch  ausreichend  zu  beachten,  oder 

°  falls  der  Verriegelmechanismus  trotz  des  ein- 
wandfreien  Empfanges  des  Verriegelungsbe- 
fehles  defekt  ist  und  der  Besitzer  der  Hand- 
senders  im  Moment  verhindert  ist,  durch  an- 
dere  Mittel,  z.B.  mit  einem  mechanischen 
Schlüssel,  nachträglich  ordnungsgemäß  die 
betreffende  Sperre  zu  verriegeln, 

kann  das  Warnsignal  W  zusätzlich  eine  Diebstahl- 
warnanlage  einschalten,  wobei  man  ja  nach  Bedarf 
die  Verriegelungsanlage  zusätzlich  so  gestalten 
kann,  daß  dieses  Warnsignal  W  den  Signalgeber 
dieser  Anlage  entweder  zusätzlich  einschaltet  oder 
nicht  zusätzlich  einschaltet. 

Um  den  Benutzer  des  Fahrzeuges  rechtzeitig 
vor  dem  nächsten  ferngesteuerten  Verriegeln  auf 
Defekte  der  Verriegelungsanlage  aufmerksam  ma- 
chen  zu  können,  kann  das  Steuergerät  S  von  Zeit 
zu  Zeit  einen  Selbsttest  der  Verriegelungsanlage 
durchführen  und  beim  Auftreten  eines  Fehlers  das 
Warnsignal  W  abgeben. 

Auf  besonders  einfache  Weise  kann  der 
Selbsttest  -  z.B.  beim  Öffnen  der  Abdeckung  T, 
beim  Starten  des  Fahrzeugmotors  und  /  oder  wäh- 
rend  der  Fahrt  -  durchgeführt  werden,  wenn  der 
Selbsttest  ein  erfindungsgemäß  überwachtes  kurz- 
zeitiges  Hin-  und  Herwechseln  zwischen  dem  ver- 
riegelten  und  dem  entriegelten  Zustand  des  Riegel- 
elementes  V  darstellt. 

Um  den  Selbsttest  automatisch  beim  -  z.B. 
ferngesteuerten  -  Entriegeln  durchführen  zu  kön- 
nen,  kann  z.B.  das  das  Entriegeln  auslösende  Be- 
tätigungssignal  C  den  Selbsttest  auslösen. 

Patentansprüche 

1.  Verriegelungsanlage  für  eine  oder  mehrere  Ab- 
deckungen  (T),  z.B.  Türe  (T)  und  /  oder  Koffer- 
raumdeckel  (T),  einer  Öffnung  an  einem  Fahr- 
zeug,  z.B.  an  einem  Pkw, 

-  mit  einer  Sperre,  also  mit  einem  Schloß 
oder  mit  einem  andersartigen  Verschluß- 
organ,  an  der  Abdeckung  (T),  welche  in 
Sperrlage  ein  unbeabsichtigtes  Öffnen 
der  Abdeckung  (T),  z.B.  bei  Wind,  ver- 
hindert, 

-  mit  einem  Riegelelement  (V),  durch  wel- 
ches  die  Sperre  wahlweise  in  der  Sperr- 
lage  verriegelt  oder  entriegelt  werden 
kann, 

-  mit  einem  im  Fahrzeug  anzubringenden 
Steuergerät  (S),  welches  abhängig  von 
einem  Steuersignal  (B)  an  das  Riegelele- 

ment  (V)  einen  Riegelbefehl  (R)  zum  Ver- 
riegeln  oder  Entriegeln  liefert, 

-  mit  einem  tragbaren  Handsender  (H), 
welcher  Betätigungssignale  (C)  abgeben 

5  kann, 
-  mit  einem  im  Fahrzeug  anzubringenden 

Empfänger  (E)  zum  Empfang  der  Betäti- 
gungssignale  (C)  und  zur  Übermittlung 
dieser  Betätigungssignale  (C)  als  Steuer- 

io  Signale  (B)  an  das  Steuergerät  (S),  um 
dadurch  den  Riegelbefehl  (R)  auszulö- 
sen,  und 

-  mit  einer  automatischen  Überwachung, 
ob  nach  dem  Verlassen  des  Fahrzeuges 

15  die  Sperre  der  Abdeckung  (T)  zusätzlich 
gegen  unerlaubtes  Betätigen  verriegelt 
wurde, 

dadurch  gekennzeichnet, 
-  daß  ein  Sensor  (F)  angebracht  ist, 

20  °  welcher  den  jeweils  bestehenden 
Lagezustand  des  Riegelelementes 
(V)  feststellt  und 
welcher  bei  jenem  Lagezustand, 
bei  welchem  die  Sperre  verriegelt 

25  ist,  ein  Verriegelungssignal  (Y)  an 
das  Steuergerät  (S)  abgibt, 

-  daß  das  Steuergerät  (S)  nach  der  Über- 
mittlung  des  Betätigungssignals  (C) 
überprüft,  ob  der  Sensor  (F)  das  Verrie- 

30  gelungssignal  (Y)  abgibt,  und 
-  daß  das  Steuergerät  (S)  bei  fehlendem 

Verriegelungssignal  (Y)  ein  Warnsignal 
(W)  an  ein  oder  mehrere  Bauelemente  - 
z.B.  an  die  Frontscheinwerfer  und  die 

35  Hupe  -  abgibt,  welche  am  Fahrzeug  be- 
reits  ohnehin  zu  anderen  Zwecken  ange- 
bracht  sind  und  deren  Betätigung  eine 
stark  auffallende  Anzeige  des  Warnsigna- 
les  (W)  auch  für  eine  solche  Person  dar- 

40  stellt,  welche  den  Handsender  (H)  von 
der  Grenzreichweite  des  Handsenders 
(H)  aus  bedient. 

2.  Verriegelungsanlage  nach  Patentanspruch  1  , 
45  dadurch  gekennzeichnet, 

-  daß  das  Verriegelungssignal  (Y)  ein  bei 
Beginn  der  Verriegelung  auftretendes 
kurzes  Signal  (Y)  ist. 

50  3.  Verriegelungsanlage  nach  Patentanspruch  1 
oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 

-  daß  das  Steuergerät  (S)  das  Warnsignal 
(W)  verzögert  abgibt,  wenn  nämlich  der 

55  Sensor  (F)  innerhalb  einer  vorbestimmten 
Zeitspanne  (z.B.  1  Sekunde)  nach  Betäti- 
gung  des  Handsenders  (H)  kein  Verrie- 
gelungssignal  (Y)  abgab. 

7 
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4.  Verriegelungsanlage  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Patentansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 

-  daß  das  vom  Warnsignal  (W)  gesteuerte 
Bauelement  ein  im  Fahrzeug  vorhande-  5 
nen  optischer  und  /  oder  akustischer  Si- 
gnalgeber  ist. 

5.  Verriegelungsanlage  nach  Patentanspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  w 

-  daß  das  Warnsignal  (W)  eine  Diebstahl- 
warnanlage  einschaltet  und  dessen  Si- 
gnalgeber  betätigt. 

6.  Verriegelungsanlage  nach  einem  der  vorherge-  75 
henden  Patentansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 

-  daß  das  Warnsignal  (W)  das  Blinken  von 
Bauelemente  bildenden  Leuchten,  z.B. 
das  Blinken  der  Frontscheinwerfer  und  /  20 
oder  das  Blinken  der  Warnblinkleuchten, 
auslöst. 

7.  Verriegelungsanlage  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Patentansprüche,  25 
dadurch  gekennzeichnet, 

-  daß  das  Warnsignal  (W)  die  ein  Bauele- 
ment  bildende  Fahrzeughupe,  z.B.  zur 
Abgabe  eines  Dauertones  oder  eines  pul- 
sierenden  Tones,  einschaltet.  30 

8.  Verriegelungsanlage  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Patentansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 

-  daß  das  Steuergerät  (S)  von  Zeit  zu  Zeit  35 
einen  Selbsttest  der  Verriegelungsanlage 
durchführt  und  beim  Auftreten  eines  Feh- 
lers  das  Warnsignal  (W)  abgibt. 

9.  Verriegelungsanlage  nach  Patentanspruch  8,  40 
dadurch  gekennzeichnet, 

-  daß  der  Selbsttest  ein  erfindungsgemäß 
überwachtes  kurzzeitiges  Hin-  und  Her- 
wechseln  zwischen  dem  verriegelten  und 
dem  entriegelten  Zustand  des  Riegelele-  45 
mentes  (V)  darstellt. 

10.  Verriegelungsanlage  nach  Patentanspruch  8 
oder  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  50 

-  daß  das  das  Entriegeln  auslösende  Betä- 
tigungssignal  (C)  den  Selbsttest  auslöst. 

55 
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